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Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurde nicht wie geplant am 15. Februar 2017 
vom Bundeskabinett verabschiedet 

 

Ein neuer Niedrigst-Energiestandard, den das Gesetz 
zunächst nur für neue öffentliche Gebäude vorsehe, 
könne unwirtschaftlich sein, heißt es in dem Schreiben. 
Zudem sei nicht sicher, ob die erreichbaren Treibhaus-
gas-Einsparungen den entstehenden Aufwand rechtfer-
tigen. Damit wackelt ein Gesetz, das notwendig ist, um 
die gesetzten Klimaschutzziele und die Energiewende 
zu erreichen.  

Aus Sicht des IVH wird damit ein falsches Signal gesen-
det. Es ist nicht nur ein Rückschritt für die von der Politik 
selbst gemachten Klimaschutzziele, sondern auch mit 
Blick auf die Baukosten eine Milchmädchenrechnung. 
Denn es sind nachweislich nicht die vermeintlich neuen 
Gebäudeenergiestandards Schuld an steigenden Bau-
kosten, sondern vor allem hohe Baulandpreise, Steuer-
rechtsänderungen sowie länderspezifische Auflagen.  

Auch Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäfts-
f¿hrung der Deutschen Energie-Agentur (dena) nimmt 
Stellung zur politischen Diskussion um das Gebªude-
energiegesetz :  

ĂEs ist sehr bedauerlich, dass das neue Gebªudeener-
giegesetz ï anders als erwartet ï in dieser Woche nicht 
vom Kabinett verabschiedet wird. Ich hoffe sehr, dass 
dieses für die vielfältigen Akteure wichtige Gesetz damit 
nicht auf der Kippe steht. Mit dem Gebäudeenergiege-
setz kann die Bundesregierung zeigen, dass sie Klima-
schutz und Energiewende ernst nimmt. Es stellt ein 
wichtiges Instrument dar, um die Energieeffizienz von 
Gebäuden in Zukunft zu verbessern und den legislativen 

Rahmen zu vereinfachen. Außerdem legt es einen ambi-
tionierten und sinnvollen Energiestandard für Nicht-
wohngebäude der öffentlichen Hand fest, mit dem der 
Bund seiner Vorbildfunktion in der Energiewende ge-
recht werden kann. Eine Verständigung zwischen Bun-
despolitik und den Lªndern ist dringend geboten.ñ  

Insbesondere die Festlegung des Effizienzhausstan-
dards 55 als Energievorgabe für neue Nichtwohngebäu-
de der öffentlichen Hand ist noch umstritten. Dabei gilt: 
ĂDer 55er-Standard ist gut gewªhlt: ambitioniert, aber 
machbarñ, so Kuhlmann weiter. ĂSollte der Gesetzesent-
wurf auf der Zielgeraden ausgerechnet an einem ver-
nünftigen Energiestandard für die öffentliche Hand 
scheitern, wäre das für die selbst gesetzten und von der 
Politik immer wieder betonten Klimaschutzziele sicher 
ein herber Rückschlag. Zudem ist es notwendig, den 
Niedrigstenergiestandard für öffentliche Gebäude jetzt 
und nicht erst 2018 einzuführen, da sonst ein Vertrags-
verletzungsverfahren seitens der EU droht.ñ  

Die Verabschiedung des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) durch das Bundeskabinett wurde 
von CDU/CSU blockiert. Der Entwurf der Bundesregierung für das Gebäudeenergiegesetz laufe 
dem Ziel des bezahlbaren Bauens und Wohnens entgegen, heißt es in einem Brief der Union an 
Kanzleramtschef Peter Altmaier. In dem Schreiben weisen CDU/CSU darauf hin, dass noch 

Ăerheblicher Diskussions- und  nderungsbedarfñ bestehe.  
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Dena Gebäudereport 2016 zeigt: Klimaschutzziele sind mit den bis-
herigen Maßnahmen nur schwer erreichbar 

Der aktuelle dena-Gebäudereport 2016 macht deutlich, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen der Bundes-
regierung nicht ausreichen, um die gesetzten Klimaschutzziele 2020 zu erreichen. Das betrifft nach Aussa-
gen der dena auch die angestrebte Verdopplung der Sanierungsrate auf jährlich zwei Prozent. Sie liegt laut 

den dena-Statistiken für 2015 und 2016 wie bereits in der Vergangenheit nur etwa bei der Hälfte. 

Die von der Bundesre-
gierung angestrebte Ver-
dopplung der jährlichen 
Sanierungsrate von 1 auf 
2 Prozent zeichnet sich 
bislang weiterhin nicht 
ab. Das zeigen die Sta-
tistiken für 2015 und 
2016 des neuen Gebªu-
dereports der Deutschen 
Energie-Agentur (dena), 
der zum Jahreswechsel 
veröffentlicht wurde.  

Zwar wuchsen von 2012 
bis 2015 die Märkte für 
energieeffiziente Heizun-
gen um etwa 10 Prozent 

und für Fenster um rund 4 Prozent, der Absatz von 
Dämmstoffen sank jedoch um 11 Prozent. Allein diese 
Werte ließen bereits darauf schließen, dass die Sanie-
rungsrate sich nicht wie gewünscht verändert. Die Sa-
nierungsrate im deutschen Gebäudebestand wird nicht 
regelmäßig ermittelt. Die dena hat daher verschiedene 
Teilbereiche der Gebäudeenergieeffizienz untersucht, 
um die Veränderung der letzten Jahre beurteilen zu kön-
nen. 

ĂUnsere Zahlen zeigen: Eine Beschleunigung ist bei der 
Energieeffizienz im Wärmesektor nicht erkennbar. Der 
Handlungsdruck steigt damit rapide an. Wir müssen im-
mer mehr in immer k¿rzerer Zeit erreichenñ, so Andreas 
Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. 

Ein weiteres Indiz für die schwache Dynamik im Sanie-
rungsmarkt ist die Entwicklung des Wärmebedarfs. 
Schreibt man die bisherigen Entwicklungen fort, so wird 
das Zwischenziel, den Wärmebedarf der Gebäude bis 
2020 um 20 Prozent zu senken, um etwa zwei Jahre 
verfehlt. Klimabereinigt konnte der Wärmebedarf von 
2008 bis 2015 um 9,7 Prozent reduziert werden; auch 
der nicht-klimabereinigte Wert liegt nur bei 11,1 Prozent. 

Energieverbrauch: Sanierte Altbauten erreichen na-

hezu Werte von Neubauten 

ĂDie bisherigen MaÇnahmen f¿r mehr energetische Sa-
nierungen greifen zu kurzñ, ergªnzt Andreas Kuhlmann. 
ĂWir brauchen bessere Anreize f¿r Hausbesitzer, damit 
sie in eine energetische Sanierung investieren. Das 
zentrale Instrument, um die Attraktivität von Investitio-
nen zu steigern, ist die Förderung. Hier liegt noch viel 
Potenzial: Nötig sind eine Ausweitung der Förderinstru-
mente und bessere Konditionen.ñ 

Dass sich das energetische Sanieren lohnt, zeigt ein 
Blick auf die Energieverbräuche: Altbauten, die vor 1979 
und damit vor dem Inkrafttreten der ersten Wärme-
schutzverordnung gebaut wurden, sind für zwei Drittel 
des Wärmeverbrauchs der Wohngebäude verantwort-
lich. Bereits vollständig sanierte Wohnhäuser hingegen 
erreichen Verbrauchswerte, die nahezu auf dem Niveau 
von Neubauten liegen. 

Die Summe der Treibhausgasemissionen aller Sektoren 
(Verkehr, Industrie, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen, 
Privathaushalte) ist 2015 im Vergleich zum Vorjahr an-
nähernd konstant geblieben: Die CO2-Minderung ge-
genüber dem Jahr 1990 beträgt weiterhin 27 Prozent. 
Das Ziel, bis 2020 40 Prozent der Emissionen einzuspa-
ren, erscheint daher kaum noch erreichbar. Für 2016 
sind noch keine belastbaren Zahlen verfügbar. 
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Umsetzung des EuGH-Urteils (Rs. C-100/13) und Anpassung der bau-
ordnungsrechtlichen Regelungen 

Die Umsetzung des EuGH-Urteils in das nationale Bauordnungssystem ist noch nicht abge-
schlossen. Es zeichnet sich jedoch ab, dass dieses bis Ende 2017 ð nach erforderlicher Novel-

lierung aller Landesbauordnungen ð vollständig erfolgt sein wird.  

Die Umsetzung des EuGH-Urteils (Rs. C-100/13) in das 
nationale Bauordnungssystem (Muster- und Landesbau-
ordnungen, Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen) ist noch nicht abgeschlossen. Insbesonde-
re werden zurzeit auch noch die im Rahmen der Notifi-
zierung von der Musterbauordnung (MBO) und der Mus-
ter-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen (M-VV TB) eingegangenen Stellungnahmen abge-
arbeitet. Mit der EU-Kommission wurde vereinbart, dies 
bis Ende des Jahres 2017 abzuschließen.  

Die zukünftigen bauordnungsrechtlichen Regelungen 
sollen auf produktunmittelbare Zusatzanforderungen 
verzichten. Soweit mit den im Rahmen der CE-
Kennzeichnung möglichen Angaben die Erfüllung der 
Bauwerksanforderungen in bestimmten baulichen Situa-
tionen nicht sichergestellt werden kann, sollen regelmä-
ßig konstruktive Vorkehrungen getroffen werden. Soweit 
Hersteller ergänzende Angaben zu ihrem Produkt ma-
chen, geschieht dies auf freiwilliger Grundlage und ist 
von den übrigen am Bau Beteiligten sachlich zu beurtei-
len.  

Darüber hinaus hat 
Deutschland eine Prioritä-
tenliste erstellt, in der ca. 
80 harmonisierte Normen 
aufgelistet sind, die aus 
deutscher Sicht unvoll-
ständig sind. Die Vorlage 
bei der EU-Kommission 
wurde mit der Bitte ver-
bunden, vordringlich ge-
meinsam mit CEN und 
CENELEC an der Vervoll-
ständigung der hier aufge-
führten Normen zu arbeiten. 

Weiterhin wurden die ersten Formalen Einwände (Art. 
18 EU-BauPVO) Deutschlands von der EU-Kommission 
entschieden. Bisher waren in den Normen DIN EN 
14904 (Sport-bºden) sowie 14342 (HolzfuÇbºden) Hin-
weise, dass hinsichtlich gefährlicher Substanzen, die in 
der Norm nicht geregelt sind, nationale Bestimmungen 
gelten können. Dieser Bezug wurde lt. Beschluss der 
EU-Kom-mission aus der Norm zurückgezogen. 

Am 22.02.2017 fand eine kurzfristig anberaumte Infor-
mationsveranstaltung des Bundesbauministeriums statt. 
Ein Thema war der Zeitplan für die Einführung der M-VV 
TB, der dort wie folgt aufgezeigt wurde: 

¶ Verhandlungsgespräch Deutschlands mit der EU-
Kommission am 01.03.2017 

¶ Vorlage der überarbeiteten M-VV TB bei der EU-
Kommission bis zum 30.04.2017 

¶ Antwort der Kommission an Deutschland bis zum 
31.05.2017 

¶ Beabsichtigt ist dann die Einführung der M-VV TB. 

¶ Da noch nicht alle Landesbauordnungen angepasst 
sind, soll es einen Übergangszeitraum bis Ende 2017 
für die anzupassenden Landesbauordnungen geben. 

Weitere Informationen für Mitglieder im IVH-Intranet 

Der Technische Arbeitsausschuss des IVH trifft sich 
zu seiner nächsten Sitzung (16.03.2017) in der IVH-
Geschäftsstelle in Heidelberg. Dort wird die Umset-

zung des EuGH-Urteils weiter thematisiert. 

Bis Ende 2017 soll die Um-
setzung des deutschen Bau-
ordnungssys tems abge-
schlossen sein.  

Der Fragenkatalog zur BauPVO und zur Marktüberwa-
chung wurde vom DIBt überarbeitet (Stand Februar 2017 ).  

Link zu den DIBt-FAQs 

http://www.ivh.de/Umsetzung_des_EuGH-Urteils_und_Anpassung_der_bauordnungsrechtlichen_Regelungen__I3039.whtml?lcr=ru
https://www.dibt.de/de/Geschaeftsfelder/data/FAQ-Katalog_Bauproduktenverordnung_Markt%C3%BCberwachung.pdf
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Entsorgung von Alt-EPS ð IVH und Partner arbeiten an Lösungsvor-
schlägen 

Ziel ist es, die bewährten und gut funktionierenden Entsorgungswege wieder herzustellen.  

EPS der IVH-Mitglieder wird seit Anfang 2015 aus Roh-
stoffen mit dem neuen Flammschutzmittel Polymer-FR 
hergestellt. Die Umstellung auf das neue Rohstoffadditiv 
hat nicht nur keine Auswirkungen auf die bekannten 
technischen Eigenschaften einschließlich des Brandver-
haltens. Auch das Emissionsverhalten bleibt unverän-
dert gut, wie aktuelle Messergebnisse zeigen. 

An den Tagen 3 und 28 der Prüfkammeruntersuchung 
konnten keine kanzerogenen Stoffe gemäß AgBB-
Schema und der französischen VOC-Verordnung nach-
gewiesen werden. Das gleiche gilt für Formaldehyd: 
Keine Emissionen aus den Produkten. 

Die Emission an flüchtigen organischen Verbindungen 
(VOC) lagen an den Tagen 3 und 28 deutlich unter den 
durch das AgBB-Schema und die französischen VOC-
Verordnung vorgegebenen Grenzwerten. Die geprüften 
Dämmstoffe erfüllen die Anforderungen des AgBB-
Schemas für die Verwendung von Bauprodukten in In-
nenräumen. Nach der französischen VOC-Verordnung 
sind die geprüften Dämmstoffe mit A+ zu bewerten. 

Ergebnisse der VOC-Messungen: Es wurden Messun-
gen an insgesamt 21 Proben im Dichtebereich von 14 
bis 30 kg/m³ durchgeführt, wobei über die Hälfte der 

Mit der Änderung der Ab-
fallverzeichnis-Verordnung 
(AVV) vom 27.12.2016, die 
seit dem 28.12.2016 gültig 
ist, sind die seit dem 
01.10.2016 geltenden Ein-
stufungsregeln für HBCD-
haltige Abfälle bis Ende 
2017 ausgesetzt worden. 

Konkret bedeutet dies, dass diese Abfälle nicht mehr ï 
allerdings nur befristet bis Ende 2017 ï als gefährliche 
Abfälle entsorgt werden müssen.  

Unverändert sind aber die Abfallbewirtschaftungsvorga-
ben der sog. POP-VO zu beachten, d. h. es ist für diese 
HBCD-haltigen Abfälle weiterhin nur eine beschränkte 
Auswahl von Entsorgungswegen zugelassen. Das ist im 
Regelfall die thermische Behandlung.  

Vor dem Hintergrund des einjährigen Moratoriums bei 
der Entsorgung von HBCD-haltigen Dämmplatten arbei-

VOC-Emissionen ð Aktuelle Ergebnisse für EPS-Dämmstoffe der IVH-Mitglieder 

Proben im Dichtebe-
reich 22 ± 2 kg/m³ lag.  

Die Proben repräsentie-
ren ca. 80 % des euro-
päischen EPS-Dämm-
stoffmarktes. 

Die EPS-Dämmstoffe 
enthielten als Flamm-
schutzmittel Polymer-
FR. 

Die Untersuchungen 
wurden von Eurofins 
Produkt Testing A/S in 
Dänemark durchge-
führt. Das Labor ist 
nach ISO 17025 akkre-
ditiert. Die Emissions-
prüfung wurde vollstän-
dig nach ISO 16000-6, -
9, -11 in ¦bereinstim-
mung mit den Festlegungen CEN/TS 16516 und FprEN 
16516 durchgef¿hrt. 

Die IVH-EPDs werden in Kürze 
durch die neuen VOC-Ergeb-
nisse aktualisiert. 

tet der IVH intensiv an einer praxisgerechten Lösung für 
alle Beteiligten. Dazu ist u. a. ein Runder Tisch der be-
troffenen Verbände geplant, über den ein gemeinsames 
Positionspapier in Richtung Politik und weitere zielfüh-
rende Aktionen abgestimmt werden sollen. 

Darüber hinaus nimmt der IVH regelmäßig alle sich bie-
tenden Gelegenheiten wahr, um auf die zwingend erfor-
derliche, praxisgerechte Entsorgungslösung für Alt-EPS 
mit HBCD hinzuweisen. Zu diesen Gelegenheiten zäh-
len vor allem Gespräche mit der Politik und den der Um-
weltministerkonferenz vorgeschalteten Expertengremien 
wie der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall. Weiter 
informiert der IVH auf Vortragsveranstaltungen. Entspre-
chende Präsentationen stehen selbstverständlich auch 
allen Mitgliedern zur Verfügung.  

Im Umweltausschuss am 28.03.2017 stehen die The-
men Entsorgung von Alt-EPS mit HBCD der aktuelle 
Stand beim Projekt PolyStyreneLoop oben auf der 

Tagesordnung. 
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Ü-Zeichen geht ð BFA bleibt  

Unter der Überschrift 

αHand in Handñ informier-
te der baustoffmarkt 2/ 
2017 über die Verände-
rungen zum Jahreswech-
sel beim Industrieverband 
Hartschaum (IVH). 

Neben dem Wechsel in 
der IVH-Geschäftsführung 
wurde dabei insbesondere 
das Thema der weiterlau-
fenden Qualitätsüberwa-
chung von EPS-Dämm-
stoffen durch die BFA QS 
EPS thematisiert.  

Seit 2004 überprüft die BFA die Dämmstoff-Qualitäten 
der verschiedenen Produkte der IVH-Mitglieder.  

Auch nach Wegfall des Ü-Zeichens nimmt eine dem euro-
päischen Geschehen angepasste BFA ihre Aufgabe wei-
terhin wahr. Mit der Neuausrichtung wird die Bundesfach-
abteilung Qualitätssicherung auf freiwilliger Basis die 
Kerneigenschaften der Hartschaumprodukte von EPS-
Herstellern, vor allem auch die Wärmeleitfähigkeit weiter-
hin engmaschig und kontinuierlich überprüfen. 

Weitere Informationen für Mitglieder im IVH-Intranet.  

Geschlossener Kreislauf  

Fakten zur Entsorgung 
und Wiederverwertung 
von EPS-Dämmstoffen 
sind das Thema aktueller  
IVH-Pressetexte. 

Was passiert nach der 
Nutzung mit Dämmstoff-
platten, wenn beispiels-
weise eine Gebäudemo-
dernisierung ansteht?  

Welche Wege dabei mög-
lich sind, hängt vom ver-
wendeten Material ab. 
Heutige EPS-Dämmstoffe 
etwa sind seit Ende 2014 
mit dem unbedenklichen Flammschutzmittel Polymer-FR 
ausgestattet. Sie lassen sich vielfältig weiter- und wieder-
verwenden. 

Weiter informiert der IVH den Verbraucher über die Ent-
sorgung von Alt-EPS: ĂDie thermische Nutzung ist auch 
für EPS-Abfälle mit dem bis Ende 2014 eingesetzten 
Flammschutzmittel HBCD ein bewährter und sicherer 
Entsorgungsweg. Es wird in MHKW, die die üblichen Si-
cherheits- und Umweltanforderungen einhalten, energe-
tisch verwertet.  

Weitere Informationen für Mitglieder im IVH-Intranet.  

Die Hülle spricht  

Ebenfalls in Ausgabe 2/2017  
vom baustoffmarkt:  

ĂDer Bundesverband energieef-
fiziente Gebäudehülle hat im 

Rahmen der BAU seine Aus-
richtung und Arbeitsschwer-
punkte vorgestellt. Die Interes-
sengemeinschaft aus Unter-
nehmen und Verbänden fordert 
unter anderem die Schaffung 
eines Energieministeriums. Au-
ßerdem will sie dafür sorgen, 
dass die Sanierungsquote an-
steigt.ñ  

Der IVH ist Gründungsmitglied des BuVEG. 

Weitere Informationen für Mitglieder im IVH-Intranet.  

EnEV-easy ist doch noch gekom-
men  

Neue Wohnhäuser nach der 
Energieeinsparverordnung (En-
EV ab 2016) planen und an-
hand des vereinfachten Verfah-
rens nachweisen. Der Beitrag 
von Melita Tuschinsky in Der 
Bausachverständige 1/2017 
stellt Prinzip und Vorgeschichte 
der Methode »EnEV-easy« vor 
und berichtet über die prakti-
sche Anwendung.  

Ihr Fazit: Wenn man bedenkt, 
dass die Methode nur für neue 
Wohngebäude nach der EnEV 

ab 2016 gilt, hätte es Sinn gemacht sie zumindest am 
Jahresanfang 2016 bekannt zu machen.  

Weitere Informationen für Mitglieder im IVH-Intranet.  

http://www.ivh.de/main-reload.do?idr=922&ido=922
http://www.ivh.de/main-action.do?idr=922&ido=922
http://www.ivh.de/main-reload.do?idr=922&ido=922
http://www.ivh.de/main-reload.do?idr=922&ido=922
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Wohnbau Genehmigungen: hohe Zuwächse in 2016 und 2017  

Bei den Eigenheimen la-
gen die Genehmigungen 
im Jahr 2015 um +8,1% 
über dem Vorjahresni-
veau. 

Das Jahr 2016 begann 
durch Sondereffekte sehr 
lebhaft (Verschärfung der 
Kreditvergabebestimmun-
gen und Inkrafttreten der 
neuen EnEV), zur Mitte 
des Jahres setzten erste 
negative Veränderungsra-
ten ein; für 2016 wird ins-
gesamt mit  einem Zu-
wachs von +3,7% gerech-
net. 2017 werden die be-
darfsbedingten Impulse 
erhalten bleiben; wegen 
der hohen Vorjahreswerte 
kommt es zu Beginn des 
Jah res  zu  deu t l i che n 
Rückgängen. Im Verlauf 
des Jahres wird es zu 
deutlich aufwärtsgerichte-
ten Zinssignalen kommen, 
die nochmals Bauherren 
aktivieren könnten. Insge-
samt wird für das Jahr 
2017 mit einem moderaten 
Zuwachs gerechnet.  

Bei den Mehrfamilienhäu-
sern zeichnete sich im 4. 
Quartal 2015 zeichnete 
sich eine Trendwende ab 
und auch im 1. Halbjahr 
2016 wuchsen die Geneh-
migungen für Mehrfamili-
enhauswohnungen um 
+40,5%; das 3. Quartal 
drückte das aufgelaufene 
Jahresergebnis wieder auf 
+35,3%. Angesichts der 
extrem hohen Zuwande-
rungen und der ohnehin 
schon großen Wohnungs-
knappheit kommt es in 
2016 und 2017 zu starken 
Zuwachsraten.  

Quelle: Heinze Marktbericht Dezember 2017 
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